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1. Einleitung 

Am 1. Juni kommt die SVP-Initiative mit dem irreführenden Titel „für demokratische Einbürgerungen“ 
zur Abstimmung. Diese Initiative ist indes alles andere als demokratisch. Im Gegenteil: sie verletzt 
grundlegende demokratische, rechtsstaatliche, aber auch föderale Prinzipien unserer Schweiz. 

Die SVP wird nichts unversucht lassen, sich mit dieser Initiative als „Oppositionspartei“ zu profilieren. 
Dabei wird sie in ihrer für sie typischen (Un-)art alles unternehmen, um mit wüsten Parolen mit den 
Ängsten der Bevölkerung zu spielen und die Behörden und Gerichte zu verunglimpfen. 

Die Gewerkschaften als erfolgreiche Integrationsorte und Interessenvertreter von Arbeitnehmenden 
verschiedenster Herkunft lehnen die SVP-Initiative entschieden ab. Es darf nicht sein, dass die hier 
lebenden und notabene Steuern zahlenden Arbeitnehmenden bei Einbürgerungen aufgrund von 
willkürlichen, nicht beschwerdepflichtigen Abstimmungen diskriminiert und angefeindet werden. Es 
darf nicht sein, dass rechtsstaatliche Garantien und Verfassungsrechte unserer Demokratie durch die 
SVP ausgehebelt werden, nur weil die SVP bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht einbürgern will und 
dies selbst dann nicht, wenn die Antragsstellenden das im internationalen Vergleich einzigartige, 
dreistufige, komplexe und langwierige Verfahren überstanden haben. 

Bundesrat und Parlament haben wohlweislich die SVP-Initiative zur Ablehnung empfohlen und war-
ten nach der Abstimmung vom 1. Juni 2008 mit einem indirekten Gegenvorschlag auf, welcher 
rechtsstaatliche Mindestnormen garantiert. Für den SGB steht jedoch nach wie vor fest, dass die Er-
teilung des Gemeindebürgerrecht letztlich ein rekursfähiger Behördenentscheid sein muss. 

Nicht zuletzt sei daran gedacht, welches Bild die Schweiz abgeben würde, nähme sie just wenige Ta-
ge vor der EURO 08 eine solche mehrere wichtige internationale Übereinkommen verletzende, aber 
vor allem fremdenfeindliche und diskriminierende Initiative, die der Willkür Tür und Tor öffnet, an. In 
diesem Sinne hofft der SGB, dass wir nicht nur Fussballeuropameister werden, sondern zukünftig 
auch als Meister der erfolgreichen Integration verschiedener Sprachen und Kulturen, als Meister der 
Demokratie und des Rechtsstaates gefeiert werden. Mit der EURO 08 will die Schweiz zeigen, dass 
wir kein fremdenfeindliches, sondern ein offenes, integrierendes Land sind. Vor diesem Hintergrund 
gilt es ein politisches Signal gegen die undemokratische, ja staatsfeindliche SVP-
Einbürgerungsinitiative zu setzen: Sagen wir entschieden „Nein“ am 1. Juni.  Der Zeitpunkt dafür 
könnte nicht besser sein! 
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2. Die Vorlage der SVP 

2.1 Vorgeschichte – Ein Bundesgerichtsentscheid zum Schutz vor Diskriminierung 

Am 9. Juli 2003 kam es zu zwei berühmten Bundesgerichtsentscheiden, die aufgrund der diskrimi-
nierenden Einbürgerungspraxis in Emmen gefällt wurden. An einer Urnenabstimmung dieses Luzer-
ner Orts waren zuvor die Einbürgerungsgesuche der ItalienerInnen gutgeheissen, sämtliche Gesuche 
von Personen mit türkischen und ex-jugoslawischen Wurzeln dagegen abgelehnt worden. Mit den 
negativen und skandalösen Einbürgerungsentscheiden von Emmen kassierte das Bundesgericht 
erstmals einen als diskriminierend eingestuften Einbürgerungsentscheid einer Gemeinde; mit dem 
zweiten Urteil qualifizierte es Urnenabstimmungen bei Einbürgerungsentscheiden als verfassungs-
widrig: Diese verstossen gegen das in der Verfassung verankerte Diskriminierungsverbot in Art. 8 
Abs. 2 BV und verletzen die in Art. 29 Abs. 2 BV1 festgehaltene Begründungspflicht. Gemäss Bundes-
gericht habe auch ohne „Rechtsanspruch auf Einbürgerung“ ein Bewerber das rechtliche Gehör zu-
gute, was konkret heisst, dass ein negativer Entscheid begründet werden muss. Dies sei zugleich eine 
Voraussetzung für eine Beschwerde wegen Verletzung des in der Verfassung verankerten Dis-
kriminierungsverbotes. Bei Urnenabstimmungen können diese Voraussetzungen nicht eingehalten 
werden. Der SGB hat bereits im Jahr 2003 diese Bundesgerichtsentscheide unterstützt, weil sie einen 
wirksamen rechtstaatlichen Schutz vor Diskriminierung bieten. 

Noch vor dem Bundesgerichtsurteil beantragte 2001 der Bundesrat im Zuge der Revision des Bür-
gerrechtsgesetzes ein Beschwerderecht ausdrücklich festzuhalten. Die SVP hingegen akzeptierte die 
Bundesgerichtsentscheide nicht und lancierte wenig später die Verfassungsinitiative mit dem trügeri-
schen Titel „für demokratische Einbürgerungen“.  Die Initiative kam kurz vor Ablauf der Frist mit der 
extrem knappen Zahl von 100'038 Unterschriften zustande. 

Konflikt mit Verfassung und Völkerrecht 

Der Bundesrat hält in seiner unter Blochers Verantwortung ausgearbeiteten Botschaft fest, seiner 
Ansicht nach sei „eine Rückkehr zu einer Praxis vor den bundesgerichtlichen Urteilen von 2003 
herrschenden Praxis nicht angezeigt“ und mit der Initiative schwer zu verwirklichen. Auch nach deren 
Annahme müssten Verfassungsregeln wie der Anspruch auf rechtliches Gehör und auf Begründung 
des Entscheids angewendet werden. Zudem ergebe sich ein „unauflösbarer Widerspruch“ zur Uno-
Konvention gegen Rassismus, die wirksame Rechtsbehelfe gegen Diskriminierung verlangt. Das 
Übereinkommen des Europarats über die Staatsangehörigkeit verlange ebenfalls ein Recht auf 
Überprüfung von Entscheiden.  

Die Initiative wird im Nationalrat mit 127 gegen 67 und vom Ständerat mit 34 gegen 7 Stimmen 
abgelehnt. Im Parlament setzt sich die Meinung durch, dass rechtsstaatliche Mindestnormen auch 
bei Einbürgerungen erhalten bleiben müssen. 

In der Diskussion zum indirekten Gegenvorschlag (Thomas Pfisterer/FDP-Ständerat), der ursprüng-
lich  ebenfalls Einbürgerungsverfahren an den Urnen zulassen wollte, wurde geklärt, welches diese 
Anforderungen sind und wie sie mit der direkten Demokratie zu vereinbaren sind. Im Nationalrat - 

                                                
1  Allgemeine Verfahrensgarantien 
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später dann auch im Ständerat - setzte sich die Meinung durch, dass nur die Gemeindeversamm-
lung (wenn nicht ein kleineres Organ) ein korrektes Verfahren ermöglicht. Festgehalten wird, dass 
die Ablehnung eines Gesuchs einen schriftlichen Antrag voraussetzt und vor einem kantonalen Ge-
richt angefochten werden kann. Dieser indirekte Gegenvorschlag wurde am 21. Dezember 2007 
von den eidgenössischen Räten verabschiedet. Die Referendumsfrist ist aufgeschoben, bis das Volk 
über die SVP-Initiative entschieden hat.  

2.2  Inhalt der Initiative – Ein Rechtsstaat mit Ausnahmen und Demokratie  
ohne Grenzen 

Mit der Initiative will die SVP im Grunde das Beschwerderecht verunmöglichen. Die Initiative will, 
dass einzig und allein die Gemeinde (und nicht etwa wie bisher der Kanton) bestimmt, welches Or-
gan (Stimmvolk, Gemeindeversammlung, Gemeinderat etc.) das Gemeindebürgerrecht erteilt. Vor 
allem aber will die Initiative, dass dieser Einbürgerungsentscheid endgültig ist. Im Sinne der SVP 
heisst dies, dass jegliche Beschwerden an ein Gericht verunmöglicht werden sollen.  

Aus diesen Gründen möchte die SVP die Verfassung wie folgt ändern:  

Art. 38, Abs. 4 BV (neu): Die Stimmberechtigten jeder Gemeinde legen in der Gemeindeordnung fest, welches 

Organ das Gemeindebürgerrecht erteilt. Der Entscheid dieses Organs über die Erteilung des Gemeinde-

bürgerrechts ist endgültig. 

Bereits vor Bundesgerichtsurteilen Regelungen zu Gemeindebürgerrecht 

Vordergründig möchte die SVP nach den Bundesgerichtsentscheiden „Klarheit“ bei der Erteilung des 
Gemeindebürgerrechtes schaffen. Vielmehr wird sie aber Verwirrung stiften und bereits lange vor 
2003 gültige kantonale Regelungen über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes aushebeln. Eine 
tabellarische Übersicht am Ende dieses Argumentariums zeigt eindrücklich auf, dass eine Vielzahl 
von Gemeinden unabhängig vom Bundesgerichtsentscheid über Rekursmöglichkeiten gegen Einbür-
gerungsentscheide verfügen (vgl. Anhang 1: Übersicht über die kantonalen Rechtsmittel gegen Ein-
bürgerungsentscheide vor 2001). Die Initiative hätte also zur Folge, dass die in mindestens zehn 
Kantonen bestehenden Rechtsansprüche von Einbürgerungswilligen, die alle Anforderungen erfüllen, 
aufgehoben würden.  

Ausser Kraft träten auch viele kantonale Gesetzes- und Verfassungsbestimmungen über die Zu-
ständigkeit in den Gemeinden. Eine andere Tabelle im Anhang zeigt, dass in vielen Gemeinden – 
ebenfalls lange vor dem Bundesgerichtsentscheid zu Emmen - die Legislative oder aber die vom Volk 
gewählten Exekutiven in den Gemeinden (bzw. an die zuständige Direktion) das Gemeindebürger-
recht erteilen. Diese Tatsachen zeigen, dass die Einbürgerungen bereits vor dem Bundesgerichtsent-
scheid durchaus als kommunale Behördenentscheide angesehen worden sind. Das Bundesgericht 
hat indes lediglich Urnenabstimmungen, nicht aber rekursfähige Gemeindeversammlungsabstim-
mungen, als verfassungswidrig angesehen.  

Letztlich würde ein Ja zur SVP-Initiative in der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden, wo Ein-
bürgerungsentscheide bereits jetzt korrekt abgewickelt werden, zu einem Mehraufwand und damit zu 
unnötigen Mehrkosten führen. 
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Willkürliche Verweigerung, aber auch willkürliche Erteilung des Bürgerrechts 

Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass es der SVP weder um den schweizerischen Rechts-
staat noch die direkte Demokratie oder um die Kantons- oder Gemeindeautonomie geht. Vielmehr 
möchte sie, wie sie dies selber zugibt, bestimmten Bevölkerungsgruppen das Gemeindebürgerrecht 
verweigern2. Dies ist nicht nur diskriminierend, sondern verletzt grundlegende rechtsstaatliche, de-
mokratische aber auch föderale Prinzipien der Schweiz. Der SGB spricht sich daher mit aller Vehe-
menz dafür aus, dass in Gemeinden korrekt und nicht willkürlich eingebürgert wird. Die Zeiten, wie 
sie anfangs des 20. Jahrhunderts herrschten, wo reiche AusländerInnen ihr Bürgerrecht bei einfluss-
reichen Stimmbürgern erkaufen konnten, sind endgültig vorbei.  

2.3 Die SVP-Initiative ändert nichts am strengen Einbürgerungsverfahren  

Die SVP-Einbürgerungsinitiative ist umso bedenklicher, wenn man sich vor Augen führt, dass unsere 
einbürgerungswilligen MitbewohnerInnen bereits vor einer evtl. Abstimmung ein langwieriges und 
äusserst komplexes Einbürgerungsverfahren bestanden haben. Wer sich in der Schweiz einbürgern 
will, benötigt die Bewilligung von Bund, Kanton und Gemeinde und hat ein mehrstufiges Verfahren 
zu durchlaufen3. Die festgelegten Regeln müssen dann aber eingehalten werden. Auch Einbürge-
rungswillige müssen sich an verlässlichen Vorgaben orientieren können. Speziell die Nichtdiskrimi-
nierung muss immer gelten und muss von einer zweiten Instanz überprüft werden können.  

Strenge Grundvoraussetzungen bleiben 

In der Schweiz gelten im internationalen Vergleich strenge Grundvoraussetzungen, damit Ein-
bürgerungswillige überhaupt das Einbürgerungsverfahren bestreiten können. In der Praxis bedeutet 
dies sehr lange Fristen (Wohnsitzdauer in der Schweiz und in der Gemeinde), bevor überhaupt ein 
Gesuch auf Einbürgerung gestellt werden kann. Des weiteren, dass die Einbürgerungswilligen mit 
frühmorgendlichen polizeilichen Kontrollen, Tests und anderen Massnahmen auf Herz und Niere auf 
ihre Schweiztauglichkeit geprüft werden. Von der Gemeinde werden nicht nur die Ehe- und Wohn-
verhältnisse, der Integrationsgrad, die Sprachkenntnisse etc. überprüft, sondern auch, ob der/die 
Einbürgerungswillige unsere schweizerischen, rechtsstaatlichen und demokratischen Wertvorstellun-
gen teilt. 

An diesen Einbürgerungsvoraussetzungen und - verfahren ändert sich nichts. Nach wie vor gilt: Erst 
wer diese Bedingungen erfüllt und das Verfahren bestritten hat, kann auf die Erteilung des (Gemein-
de-) Bürgerrechts hoffen. 

Bürgergemeinden: Massgebende Rolle im Einbürgerungsverfahren 

Es geht bei der SVP-Initiative somit nicht um die Grundvoraussetzungen oder um das Einbürgerungs-
verfahren selber. Dieses wird mit der Initiative keineswegs tangiert und bleibt so streng wie all die 
Jahre zuvor. Ebenfalls bleibt sich gleich, da den Einwohnergemeinden bzw. je nach kantonaler Bür-

                                                
2  Vgl. SVP Argumentarium Initiative „für demokratische Einbürgerungen“ 
3  Grundsätzliches Verfahren heute: Gemeinde (Antragstellung) > Bund (EJPD: prüft Voraussetzungen) > Kanton (Erhebung über die 

Gesuchstellenden, Befragung, Eignungsbericht, Bericht und Antrag) > Bund (Bundesamt für Ausländer: eidg. Bewilligung) > 
Gemeinde (Bürgerratskanzlei: Gesuch Gemeinde, prüft Vollständigkeit; Einbürgerungskommission, Einbürgerungsgespräch; 
Bürgerrat; Publikation im Amtsblatt; Bürgerrat: Entscheid; Zeitpunkt der Abstimmung, Botschaft; Bürgervereinsversammlung od. 
anderes Exekutivorgan, evtl. Urnenabstimmung: Entscheid ) > Kanton (Amt für Zivilrecht: Bericht und Antrag; Regierungsrat: 
Entscheid) > Gemeinde (Bürgerratskanzlei; Einbürgerungsfeier). 
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gerrechtsordnung den Bürgergemeinden die entscheidende Rolle im Einbürgerungsverfahren zu-
kommt. Denn zumeist gilt, dass die Integration und die Vertrautheit der ausländischen Person mit 
den Schweizerischen Verhältnissen und Lebensformen durch kommunale Exekutivbehörden (z.B. 
Gemeinderat) oder die Einbürgerungskommission überprüft werden. 

Argument „Masseneinbürgerung“ nicht haltbar 

Bei der SVP-Einbürgerungsinitiative geht es also um die  Erteilung des Gemeindebürgerrechtes am 
Ende des langwierigen Verfahrens und um nichts anderes. Vor diesem Hintergrund widerspiegelt das 
von der SVP angeführte Argument der „Masseneinbürgerungen“ in keiner Weise die Realität, da es 
mit unserem System – das ja nicht geändert wird - gar nicht möglich ist. Zwar sind die Einbürgerun-
gen in den letzten zwanzig Jahren gestiegen, doch verglichen mit den Nachbarstaaten sind die Ein-
bürgerungen in der Schweiz gemessen an der Zahl der im Land lebenden ausländischen Be-
völkerung sehr gering. 

Dies aus dem einfachen Grund, weil verschiedene Kantone bereits über Rechtsmittel bei negativen 
Einbürgerungsentscheiden verfügten und weil eine Vielzahl von Gemeinden, Urnenabstimmungen 
seit längerem - nicht zuletzt aus Sach-, Effizienz- und Kostengründen – an die Legislative oder Exeku-
tive delegiert haben. 

Bereits heute viel Bürokratie bei Einbürgerungen 

Bei der SVP-Initiative geht es also nicht um Bedingungen oder Kriterien für die Einbürgerung (wie 
Wohnsitzdauer, Integration, etc.), sondern um Zuständigkeiten und Verfahren. Es geht um die kom-
munale Ebene. Nicht berührt sind die Abläufe bei Kanton und Bund, die ebenfalls über jedes Ge-
such entscheiden. 12 Jahre muss eine Person ununterbrochen in der Schweiz wohnhaft sein, bevor 
sie ein Gesuch auf Einbürgerung stellen kann. In einzelnen Kantonen werden nur Personen einge-
bürgert, die 10 Jahre und mehr in diesem Kanton gelebt haben. Dazu kommen noch kommunale 
Fristen. Die Fristen tragen vielerorts nicht der heutigen Mobilität Rechnung. 

SVP greift Rechtsstaat an 

Es ist erstaunlich, ja bedenklich, dass die SVP eine Initiative lanciert hat, nur weil ihr ein Bundesge-
richtsentscheid nicht passte. Müssen wir nun damit rechnen, dass die SVP nach jedem ihr nicht ge-
nehmen Bundesgerichtsentscheid die Verfassung ändern will? Nicht zu denken, was das für unseren 
Rechtsstaat und für unsere Demokratie für Folgen hätte – ganz zu schweigen von den personellen 
und finanziellen Ressourcen (auch diejenigen des Bundes!), welche die SVP mit einer solchen Initiati-
ve verschleudert. 
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3. Argumente gegen die SVP-Initiative 

3.1. Die SVP-Initiative schadet… 

… unserem Rechtsstaat 

Das Prinzip der Menschenwürde, des Diskriminierungsverbotes sowie die Verfahrensgarantien (Be-
gründungspflicht) in der Bundesverfassung müssen zwingend eingehalten werden. Das Privileg, eine 
politisch unabhängige Judikative zu haben, die sich bei ihren Entscheiden auf diese Grundrechte in 
der Verfassung beruft, darf in einem Rechtsstaat nicht angetastet werden. 

Begründung: Einbürgerungen ohne juristische Rekursmöglichkeiten verletzen grundlegende Rechts-
prinzipien des Schweizerischen Verfassungsstaates. Aus diesem Grund sind Urnenabstimmungen, 
(weil die Begründungspflicht dort praktisch nicht umsetzbar ist) in vielen Gemeinden lange vor dem 
von der SVP kritisierten Bundesgerichtsentscheid abgeschafft worden. Weil die Schweiz ein Rechts-
staat ist, kennen viele Kantone – ebenfalls nicht erst seit den Bundesgerichtsentscheiden – kantonale 
Rekurs- und Beschwerdemöglichkeiten (siehe Anhang 1 und 2)4. Die Erteilung des Bürgerrechts im 
Sinne der SVP stellt ein fremdenfeindliches, willkürliches und vor allem (rechts-) unsicheres Verfahren 
dar und verletzt die Würde des Menschen. Kein Wunder also, musste das Bundesgericht die skanda-
lösen, verfassungswidrigen Einbürgerungsentscheide von Emmen verurteilen. Dass die SVP nun ver-
sucht, dieses sachgerechte Urteil mit ihrer Initiative zu verwässern, ist ein Angriff auf unseren 
Rechststaat und verletzt nicht nur grundlegende Rechte der Einbürgerungswilligen, sondern verletzt 
die Rechte aller in der Schweiz lebenden BürgerInnen. Denn letztere haben ein Recht auf in der Ver-
fassung verbriefte Grundrechte und auf eine Judikative, die sich bei ihrer Urteilsfindung auf die Ver-
fassung bezieht. 

… unserer Demokratie 

Politische  Rechte (Partizipation an Abstimmungen und Wahlen) müssen legal und ohne Diskriminie-
rungen erworben werden können. 

Begründung: Personen mit ausländischen Wurzeln müssen die Chance haben, sich mittels der Ein-
bürgerung die politischen Rechte legal und ohne Diskriminierung erwerben zu können. Für die De-
mokratie ist es ein problematischer Zustand, wenn gewisse Bevölkerungsgruppen, die zwar jahre-
lang hier arbeiten, Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen, bei Einbürgerungen diskrimi-
niert werden und so ihrer Chance beraubt werden, an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen zu 
können. Willkürliche und endgültige Einbürgerungsentscheide sind daher abzulehnen. Nicht zuletzt 
darum weil die Erweiterung der Basis für eine funktionierende Demokratie unerlässlich ist. Für die 
Gewerkschaften ist dies umso wichtiger, als ein grosser Teil ihrer Mitglieder nach wie vor kein politi-
sches Mitbestimmungsrecht in der offiziellen Schweiz haben. 

…unserer Gewaltentrennung 

Eine Judikative darf nicht verpolitisiert werden, sonst sind die Grundrechte aller in Gefahr. 

                                                
4 Diese sind jeweils mit überaus deutlichen Abstimmungsresultaten eingeführt worden. Als jüngstes Beispiel kann die Stadt Zürich 

angesehen werden, welche die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes am 25. November 2007 mit mehr als 70% an den Stadtrat 
delegiert hat. 
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Begründung: Die SVPgreift einen sachlich kompetent begründeten Entscheid des Bundesgerichts 
frontal an. Kann ein Bundesgericht keine Urteile mehr fällen, ohne Gefahr zu laufen von der SVP 
zugunsten der parteieigenen Interessen „verpolitisiert“ und instrumentalisiert zu werden, so wider-
spricht dies dem Prinzip der Gewaltentrennung und schadet letztlich unserer Demokratie. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein und sollte die SVP jedes Mal, wenn ihr ein Bundesgerichtsentscheid nicht 
passt, die Verfassung ändern wollen, so ist unsere Gewaltentrennung und somit unser Rechtsstaat 
ernsthaft gefährdet. 

…unserer demokratischen Effizienz    

Die Idee der Demokratie resp. der Volkssouveränität im 21. Jahrhundert beruht nicht darauf, dass 
über Individuen resp. individuelle Rechtsakte abgestimmt wird. Dies ist weder praktisch machbar 
noch wünschenswert, noch effizient. 

Begründung: Generell gilt bei Volksentscheiden, dass die StimmbürgerInnen und Stimmbürger, um 
sachgerechte Entscheide fällen zu können, über verschiedene Informationen verfügen müssten. Bei 
Einbürgerungen sind die Informationen sehr problematisch, da zur Erteilung des Gemeindbürger-
rechts besonders schützenswerte Daten wie Einkommen, Familien- und Wohnverhältnisse etc. im 
Vordergrund stehen. Nach dem Datenschutzgesetz besteht also schon hier ein rechtlicher Interessen-
konflikt, da gewisse, besonders schützenswerte Daten nur begrenzt veröffentlicht werden können. 
Schon alleine aus diesem Grund ist die Versachlichung von individuellen Rechtsakten, wie hier der 
Einbürgerungsentscheide, wünschenswert. Stellen Sie sich vor – wie dies die SVP immer wieder an-
strebt – das Volk müsste über alles, eben auch individuelle Rechtsakte, entscheiden und bräuchte 
hierfür alle notwendigen, schützenswerten Informationen. Dies ist nicht nur ineffizient, praktisch nicht 
zu bewältigen, sondern auch unmenschlich. Stellen Sie sich weiter vor, man würde das Anliegen der 
SVP mit der totalen Volksouveränität konsequent durchziehen, so müsste das Volk über die Heirat 
von Herrn S. mit Frau K. oder über die Baubewilligung für den Wintergarten des Herrn E. entschei-
den. Damit würde unsere direkte Demokratie zur politischen Realsatire und zur Farce verkommen. 
Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass das Volk oder die kantonalen und kommunalen 
Legislativen – abgesehen von wenigen Ausnahmen wie z.B. Wahlen oder Begnadigungen – nicht 
über individuelle Einzelakte zu entscheiden haben, sondern vielmehr Sachentscheide mit grosser po-
litischer Tragweite beurteilen müssen. Nur auf diese Weise ist unsere direkte Demokratie funktions-
fähig. 

… den Kantonen und Gemeinden 

Gemeindeautonomie wird über die Kantonssouveränität gestellt. Die Gemeinden selbst müssen mit 
einem erheblichen Verwaltungsaufwand rechnen. Zudem stellen willkürliche, diskriminierende Prak-
tiken in Gemeinden, die Fremdenfeindlichkeit und Rassismus schüren, kein gutes Aushängeschild für 
einen Kanton dar. 

Begründung: In den meisten Gemeinden, Urnenabstimmungen über Einbürgerungen bereits seit 
längerem – aus Sach-, Kosten- und Effizienzgründen - abgeschafft und durch rekursfähige Legislativ- 
/Exekutiv oder Behördenentscheide ersetzt. Diese Regelungen in den Kantonen und Gemeinden ha-
ben sich bewährt, es können Doppelspurigkeiten und langwierige Prozesse vermieden werden, was 
dazu führt, das der Verwaltungsaufwand im Gegensatz zu Urnenabstimmungen reduziert werden 
kann. Dabei haben die Kantone weiterhin die Souveränität über die Einbürgerungsverfahren, wobei 
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sie den Gemeinden weitgehende Spielräume gewähren. Sollte die Erteilung des Gemeindebürger-
rechts nun endgültig sein und entscheidet alleine die Gemeinde über das zuständige Organ, so 
werden die Kantone ihrer in der Bundesverfassung verankerten Souveränität beraubt. Ferner erge-
ben sich für die Kantone und Gemeinden unabsehbare Konsequenzen, sollten Einbürgerungen dazu 
genutzt werden „Denkzettel“ zu verteilen. Dies würde unnötig Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
schüren. Dies stellt sicher kein gutes Omen für einen Kanton oder eine Gemeinde dar. 

…der Integration und dem Frieden im Land 

Politische Partizipation ist eine wichtige Voraussetzung für die Integration und Chancengleichheit der 
hier lebenden Erwerbs- und Wohnbevölkerung. Die Integration wiederum trägt zum Frieden in unse-
rem Land bei. 

Begründung: Die politische Partizipation ist eine wesentliche Voraussetzung für die Integration der 
„ausländischen“ Bevölkerung. Die SVP versucht nun aber mit ihrer Initiative bestimmte Bevölke-
rungsgruppen auszugrenzen und die Bevölkerung gegen sie aufzubringen. Die Demütigungen und 
Diskriminierungen, die dann bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund von unbegründeten, nicht 
nachvollziehbaren Überlegungen an Urnenabstimmungen in der jüngsten Vergangenheit erleiden 
mussten, laufen dem Grundsatz nach Integration diametral entgegen. Darüber hinaus wird unnötig 
Hass und Rassismus geschürt, die folgenreiche Konsequenzen haben können. Probleme in der Schu-
le, Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und das Entstehen von Subkulturen tragen dazu bei, die 
Integration der ausländischen Bevölkerung zu verhindern und gefährden langfristig den sozialen 
Frieden der Schweiz. Die Gewerkschaften wissen aus eigener Erfahrung um das Integrationspotenti-
al, das von gleichen Rechten und Pflichten ausgeht, weshalb sie dieses auch für die politische 
Schweiz fordern. Es darf nicht vergessen werden, dass ein Viertel der ständigen ausländischen Be-
völkerung in der Schweiz geboren ist und hier die Schulen besucht hat. Die Wirtschaft nutzt ihr wirt-
schaftliches und kulturelles Potential. 

… unserer Glaubwürdigkeit 

Die SVP-Initiative ist mit dem Völkerrecht unvereinbar und verstösst gegen mehrere wichtige interna-
tionale Übereinkommen5. Die Schweiz als neutrales Land ist auf die internationale Rechtsordnung 
angewiesen und muss ihr ganz speziell Sorge tragen. 

Begründung: Der von der Schweiz ratifizierte und in Kraft getretene Internationale Pakt über bürger-
liche und politische Rechte wird in mehrfacher Hinsicht verletzt. Erstens haben im Zusammenhang 
mit Art. 17 (Schutz der Privatsphäre) die EinbürgerungsbewerberInnen ein Recht, nicht diskriminiert 
zu werden. Zweitens verstösst jeglicher Ausschluss eines Beschwerderechtes gegen einen kommuna-
len Einbürgerungsentscheid gegen Art. 2 (Recht auf wirksame Beschwerde) des Paktes. Das gleicht 
gilt im Übrigen für die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, die ebenfalls in Art. 13 ein garantiertes Recht auf wirksame Beschwerde kennt. Verletzt nun ein 
neutrales Land wie die Schweiz internationale Rechte, auf die sie selber angewiesen ist, so verliert sie 
seine Glaubwürdigkeit. 

                                                
5 vgl. auch Botschaft zur Eidgenössischen Volksinitiative „für demokratische Einbürgerungen“.  
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3.2. Antworten auf Gegenargumente 

Im Abstimmungskampf wird die SVP mit grösster Wahrscheinlichkeit drei Hauptargumente ins Feld 
führen. 

1. Die Gemeindeautonomie und die Volkssouveränität darf durch den Bundesgerichtsentscheid 
von 2003 nicht ausgehöhlt werden. 

Weder die Gemeindeautonomie noch die Volkssouveränität wurde durch den Bundesgerichts-
entscheid ausgehöhlt. Bereits vor dem von der SVP kritisierten Bundesgerichtsentscheid galt in den 
meisten Gemeinden, dass die Gemeindeversammlung, das Gemeindeparlament oder die Exekuti-
vebehörde (allenfalls die Fachdirektion) für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig war. 

Dies entspricht einem Willen des Volkes, wie die jüngsten Volksabstimmungen in Zürich und Bern 
betreffend kantonaler oder kommunaler Erteilung des Bürgerrechts zeigen. Jeweils mit hohem Mehr 
(60-70%) wurde die Einbürgerungskompetenz an die Exekutivbehörde delegiert. Die Stimmbevölke-
rung hat für eine sinnvolle Aufgabenentflechtung, für Kosten- und Verwaltungseffizienz und für eine 
Versachlichung von  Einbürgerungsentscheiden gestimmt.  Herr und Frau Schweizer wollen also über 
politisch relevante Sachthemen mit grosser Tragweite abstimmen, über individuelle Rechtsakte, no-
tabene ihre Nachbarn, nicht. Des Weiteren ist nach wie vor die Gemeinde für die Prüfung von Integ-
rationsgrad, Sprachkenntnisse, Wohnverhältnisse etc. verantwortlich.  

2. Die Schweizer Staatsbürgerschaft dürfe nicht mittels Masseneinbürgerungen verschleudert wer-
den. Damit werde nur die Ausländer-Statistik beschönigt, damit die linken Integrations-
funktionäre ihr Versagen beim Asylmissbrauch und bei anderen Ausländerproblemen zum Ver-
schwinden bringen könnten. 

Von Masseneinbürgerung kann keine Rede sein. Im internationalen Vergleich verfügt die Schweiz 
über restriktive Einbürgerungsbedingungen. Es gelten lange Wohnsitzfristen und die Einbürgerungs-
willigen werden auf ihre „Schweiztauglichkeit“ geprüft, indem der Integrationsgrad, die Sprach-
kenntnisse, Wohnverhältnisse und die Einhaltung der schweizerischen Rechtsordnung und noch vie-
les mehr kontrolliert werden. Erst wer alle diese Kontrollen und Prüfungen bestanden hat, kann auf 
die Erteilung des Bürgerrechts von der Gemeindeversammlung oder dem Gemeinderat hoffen. Mit 
einem solchen strengen Verfahren kann die Ausländerstatistik also keineswegs beschönigt werden. 
Im Gegenteil werden die hier geborenen Migrantinnen – also Einheimische ohne Schweizer Pass - 
nach wie vor in der Ausländerstatistik aufgeführt, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Damit lässt 
sich teilweise erklären, wieso der Ausländeranteil in der Schweiz mit rund 20% relativ hoch ist. 

Ein Rätsel bleibt, wie die SVP im Zusammenhang mit der Erteilung des Gemeindebürgerrechtes am 
Ende eines langwierigen Einbürgerungsverfahrens auf das Thema Asylmissbrauch kommt. Es muss 
doch jedem Kind einleuchten, dass es sich bei „Einbürgerungswilligen“ um Menschen handelt, die 
seit vielen Jahren in der Schweiz leben und zum Teil hier geboren sind. Es sind diese Menschen, die 
für demographisches und ökonomisches Wachstum gesorgt haben. Es geht hier also in keiner Weise 
um das Thema Asylmissbrauch oder Zuwanderung. Ferner kann der abgewählte Herr Blocher  
wahrlich nicht als „linker Integrationsfunktionär“ bezeichnet werden: Gerade er war es, der in sei-
nem ehemaligen Departement (Eidgenössische Justiz und Polizeidepartement) für Ausländer- und 
Asylfragen zuständig war. 
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Die SVP hantiert einmal mehr mit falschen Vergleichsgrössen. Die Einbürgerungsziffer ist ein interna-
tionaler Vergleichsmassstab (Anteil der Eingebürgerten gemessen an der gesamten ausländischen 
Bevölkerung). Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern steht die Schweiz am unteren Ende 
der Rangliste. 

Es ist richtig, dass die Zahl der Einbürgerungen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat. 
Dies hängt aber nicht damit zusammen, dass die Einbürgerungen nicht mehr vom Volk, sondern von 
Kommissionen und der Exekutive selbst vorgenommen werden. Der Grund liegt darin, dass seit 
1992 nicht mehr auf die alte Staatsbürgerschaft verzichtet werden muss. Auch SchweizerInnen, die 
sich im Ausland einbürgern lassen, dürfen die Schweizer Bürgerschaft behalten. 

3. Wir wollen Personen aus anderen Kulturen (Stichwort: Kopftuch) nicht in die Schweiz einbürgern. 
Sie haben mit unseren Werten nichts gemeinsam. 

Was unter Punkt 2 ausgeführt wurde, gilt auch hier: Menschen, mit oder ohne Kopftuch, die sich in 
die Schweiz einbürgern lassen wollen, müssen aufgrund des langwierigen und strengen Einbürge-
rungsverfahren unter Beweis stellen, dass sie die Werte der Schweizerischen Demokratie und des 
Rechtsstaates teilen. Es sind Menschen, die seit langem in der Schweiz wohnen und auch integriert 
sind. Diese Personen nicht einzubürgern, vor allem dann nicht, wenn sie einer bestimmten Bevölke-
rungsgruppe angehören, bedeutet eine Bevölkerungsgruppe zu benachteiligen. Einen solche Frem-
denfeindlichkeit wollen wir in der Schweiz nicht haben. 
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4. Tabellarischer Anhang 

Tabelle 1: Übersicht über die kantonalen Rechtsmittel gegen Einbürgerungs-
entscheide vor 20016 

Kanton Rechtsmittel Bemerkungen 

AG Keine Rechtsmittel gegen Entscheide der Gemeinde-
versammlung, des Einwohnerrats, des Grossen Rats 
und der Einbürgerungskommission Beschwerdemög-
lichkeit gegen Beschlüsse des Gemeinderats und ge-
gen Verfügungen des Departements des Innern 

 

AI Keine  

AR Bei Rechtsanspruch auf Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts Rekurs an Regierungsrat 

wurde 2005 jedoch abgeschafft 

BE Keine Beschwerdemöglichkeit ausgenommen bei Ver-
fahrensmängeln 

Im September 2005 hat jedoch das 
Stimmvolk des Kantons Bern mit grosser 
Mehrheit die Änderung des Gesetzes 
über die Erteilung des Kantons – und 
Gemeindebürgerrechts angenommen, 
wonach in allen bernischen Gemeinden 
der Gemeinderat mittels eines rechts-
staatlich einwandfreien Einbürgerungs-
verfahrens das Gemeindebürgerrecht 
erteilt  

BL Keine Das kantonale Verfassungsgericht BL 
hat im Jahr 2000 festgehalten, dass  die 
Bürgergemeindeversammlung bei Be-
schlüssen über die Einbürgerungen 
rechtlich gebunden ist und sich an die 
Grundrechte zu halten habe.  

BS Rekurs an Regierungsrat gegen Entscheide der Bür-
gergemeinde bezüglich Einbürgerungen nach § 17 
KBüG Einspruch gegen Einwände des Kantons oder 
der Bürgergemeinde zur Erteilung der eidgenössischen 
§ 12 VO) 

 

FR Keine  

GE Grosser Rat kann Entscheide des Staatsrats auf Ge-
such der Gemeinde oder des Gesuchsstellers hin ü-
berprüfen. Wird  der ablehnende Entscheid bestätigt, 
kann der Gesuchsteller sein Gesuch nach Ablauf eines 
Jahres nochmals stellen 

 

                                                
6  Vgl. auch die Ausführungen auf Seite 5, wo es darum geht, dass bereits vor den berühmten Bundesgerichtsentscheiden von 2003 

viele Kantone und Gemeinden gab, die rechtsstaatlich korrekte kantonale Regelungen ausweisen.  
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Kanton Rechtsmittel Bemerkungen 

GL Gegen Entscheide des Gemeinderats und der Direkti-
on des Innern kann beim Regierungsrat Beschwerde 
geführt werden. Gegen Entscheide des Regierungsrats 
kann Beschwerde beim Verwaltungsgerichts geführt 
werden 

 

GR Keine Beschwerdemöglichkeit – auch für die Gemein-
de – gegen Entscheide des Service de l’état civil des 
habitants 

 

JU Recours de l’Intéressé et de la commune contre une 
décision du Service de l’état civil des habitants 

 

LU Keine  

NE Lehnt der Gemeinderat die Einbürgerung ab, hat die 
Bewerberin das Recht, innert 60 Tagen den Staatsrat 
um die Erlaubnis, sich in einer anderen Gemeinde 
einbürgern zu lassen, zu ersuchen. Dieses Recht kann 
nur einmal ausgeübt werden. 

 

NW Einspracherecht jedes Aktivbürgers innerhalb von 20 
Tagen nach Veröffentlichung des Gesuchs im Amts-
blatt. Kein Rechtsmittel für Gesuchsteller 

 

OW Keine  

SG Keine  

SH Keine  

SO Auf Gemeindeebene nach Gemeindegesetz (Aufnah-
mepflicht, wenn Ausländer die Voraussetzungen erfüllt  
und in den letzten 10 Jahren ununterbrochen in der 
Gemeinde gelebt hat, die Schulen grösstenteils in der 
Schweiz besucht hat und das Gesuch vor dem vollen-
deten 25. Altersjahr gestellt wird) 

 

SZ Keine  

TG  Keine (aber vorläufige Klärung auf Grund eines zurzeit 
hängigen Rekurses beim Departement für Justiz) 

 

TI Kein Rechtsmittel gegen Entscheide der Gemeindele-
gislative und des Grossen Rats.  
Rekurs gegen Entscheide des Staatsrats an kant. Ap-
pellationsgericht 

 

UR Entscheide des Regierungsrats über Gesuche, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprechen, kön-
nen beim Landrat mit Rekurs angefochten werden 

 

 

 

VD  Keine. Der Gesuchsteller hat aber das Recht, angehört  
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Kanton Rechtsmittel Bemerkungen 

zu werden, wenn die objektiven Einbürgerungsvoraus-
setzungen erfüllt sind 

VS Wird das Bürgerrecht ohne gerechtfertigte Gründe 
abgelehnt, kann die Bewerberin oder der Bewerber 
beim Staatsrat Beschwerde führen 

 

ZG Beschwerde gegen Entscheide des Bürgerrats, der 
Bürgerversammlung und der Direktion des Innern 

 

ZH Bei Rechtsanspruch auf Einbürgerung besteht eine Re-
kursmöglichkeit. 

Entscheide des Grossen Gemeinderats oder der Ge-
meindeversammlungen können bezüglich Verfahrens-
vorschriften und übergeordnetes Recht weiter gezogen 
werden 

 

 

Quelle: Botschaft zum Bürgerrecht für junge Ausländerinnen und Ausländer und zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes, 2001  
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Tabelle 2: Zuständigkeit der Gemeindebehörden in Einbürgerungsfragen 

Kanton Volk an der Urne Gemeindeversammlung und Gemeindeparlament Exekutivbehörden Bemerkungen 

 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003  

AG Sofern ein Referendum  
gegen Gemeindever-
sammlung 

Kein Referendum mehr 
möglich 

 Ja    

AI       Das Gemeindebürger-
recht wird vom Grossen 
Rat, das von Oberegg 
vom Bezirksrat erteilt. 

AR Ja Nein Bei Rechtsanspruch  
Falls in der Gemeinde-
ordnung an den Gemein-
derat delegiert 

 Ja   

BE   Ja, wobei ein Drittel der 
Gemeinden Zuständigkeit 
an den Gemeinderat (E-
xekutive) delegiert haben 

Ja, wobei ein Drittel der 
Gemeinden, Zuständigkeit 
an den Gemeindrat (Exe-
kutive) delegiert haben 

  Ab 01.01.2006 

Exekutivbehörde 

BL   Ja Ja   Seit dem 01.01.2001 
ist grundsätzlich die 
Gemeindeversamm-
lung zuständig, mit der 
Möglichkeit, die Ein-
bürgerungskompetenz 
der Exekutive zu über-
tragen. 

BS   Falls kein Rechtanspruch 
besteht: in zwei Gemein-
den (in Stadt das Parla-
ment) 

Falls kein Rechtanspruch 
besteht: in zwei Gemein-
den (in Stadt das Parla-
ment) 

Bei Rechtsanspruch Bei Rechtsanspruch  

FR   Oui Oui Oui, dans le cas des 
étrangers de la 2éme géné-
ration 

Qui, dans le cas des 
étrangers de la 2éme géné-
ration 

 

GE       Les communes n’ont 
pas de pouvoir de déci-
sion et ne peuvent que 
formuler un préavis. 

GL Teils Nein Teils Fast alle (in wenigen Ge-
meinden blockierte Ver-
fahren 

Bei Rechtsanspruch Bei Rechtsanspruch  

GR 2 Gemeinden 2 Gemeinden (Moratori-
um bis zur Überarbeitung 
der Rechtsgrundlagen) 

ca. 50 % ca. 50 % ca. 50 % ca. 50 %  

JU   Oui Oui    



19 
Kanton Volk an der Urne Gemeindeversammlung und Gemeindeparlament Exekutivbehörden Bemerkungen 

 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003 Vor dem 09.07.2003 Nach dem 09.07.2003  

LU 3 Gemeinden Keine In 98 Gemeinden Ge-
meindeversammlung; in 4 
Gemeinden Gemeinpar-
lamente 

In 94 Gemeinden Ge-
meindeversammlung; in 2 
Gemeinden Gemeinde-
parlamente 

Keine Keine  

NE     Oui Oui  

NW   Für Erwachsene Für Erwachsene Für Kinder und Jugendli-
che 

Für Kinder und Jugendli-
che 

 

OW Teilweise Nein Teilweise Alle    

SG Vereinzelt Nein Ja Ja    

SH   Ja Ja    

SO   In 96 % der Fälle In 96 % der Fälle In 4 % der Fälle In 4 % der Fälle  

SZ In 25 von 30 Gemeinden Nein  Ja    

TG   Ja Ja    

TI   Si Si In caso di diritto In caso di diritto  

UR 7 Gemeinden Nein 13 Gemeinden In allen Gemeinden    

VD   Oui Oui  Oui* *dès le 01.05.2005 

VS   Oui Oui    

ZG   Ja Ja Bei Rechtsanspruch Bei Rechtsanspruch  

ZH   Ja Ja Bei Rechtsanspruch Bei Rechtsanspruch Das kantonale Recht 
räumte den Gemeinden 
stets die Möglichkeit ei-
ner Komptenzdelegati-
on an ihre Exekutive 
ein. Mehr 
als ein Drittel haben 
davon Gebrauch ge-
macht. 

Quelle: Bericht des Bundesamtes für Migration über die im Bereich des Bürgerrechts hängige Fragen, 2005 
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Erteilung des Bürgerrechtes in ausgewählten 

OECD-Ländern, 2002-2005
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Grafik 1: Erteilung Bürgerrecht (Quelle: OECD, Migration Outlook, 2007)  
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